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Gaslieferauftrag G-Online
■  Nutzung des Online-Portals     oder    ■ Rechnung per Post

1. Kunde
  Herr   Frau  Eheleute   Firma

Name

Vorname  Geburtsdatum

Straße   Hausnummer

PLZ Ort

Telefon geschäftlich / privat

E-Mail

Kundennummer

2. Lieferstelle
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1)

Adresse 

Adresszusatz / Etage / Wohnungs-Nr.

3. Rechnungsanschrift
(nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1)

Name 

 

Vorname

Straße  Hausnummer

PLZ Ort

  Gasanbieterwechsel
  Neueinzug        zum
  Tarifwechsel
Für den Fall, dass die Belieferung innerhalb von 14 Tagen ab Ver-
tragsschluss aufgenommen werden kann, erkläre ich im Hinblick auf 
mein Widerrufsrecht nach Maßgabe von Ziffer 11 zusätzlich (falls ge-
wünscht, bitte ankreuzen):
       Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung - soweit 
möglich - auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn innerhalb von 
14 Tagen nach Vertragsschluss - also vor Ablauf der Widerrufsfrist - 
liegt. Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich 
dem Lieferanten für die ab Vertragsschluss bis zum Widerruf gelie-
ferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB einen angemessenen Betrag 
als Wertersatz.

4. Daten zum Gasbezug
Um Ihren Auftrag schnell ausführen zu können, bitten wir Sie 
um folgende Angaben: 

Bisheriger Gaslieferant (nur bei Anbieterwechsel ausfüllen)

Anschrift

Kundennummer beim bisherigen Gaslieferanten

Zählpunktbezeichnung / Gaszählernummer

Vorjahresgasverbrauch in kWh

Zählerstand (bitte nur volle m³ angeben)

Ablesedatum

5. Lieferung, Abnahme und Preise
Der Kunde beauftragt den Lieferanten mit der Lieferung des gesam-
ten Bedarfs des Kunden an Erdgas gemäß den Bestimmungen die-
ses Vertrages an die oben genannte Lieferstelle.
Der Kunde verpflichtet sich durch Abschluss dieses Gaslieferungs-
auftrages zur Abnahme seines gesamten Bedarfs an Erdgas und zur 
Zahlung des Entgelts gemäß der nachfolgenden Preisübersicht.

Gaspreise ab 01.01.2019:
Online

(bei einem Verbrauch bis 100.000 kWh/Jahr*1)
Nettopreis 

(ohne Erdgassteuer*2)
Nettopreis 

(inkl. Erdgassteuer*2)
Bruttopreis 

(inkl. Umsatzsteuer*3)

Arbeitspreis 4,32 ct / kWh 4,87 ct / kWh 5,80 ct / kWh
Grundpreis 125,21 € / Jahr*4 149,00 € /Jahr

*1   Als Jahresgasverbrauch (kWh/Jahr) gilt der Verbrauch des jeweiligen Abrechnungs- 
 zeitraumes, hochgerechnet auf 365 Tage.
*2   Die Erdgassteuer beträgt aktuell 0,55 ct/kWh. 
*3   Die Umsatzsteuer beträgt aktuell 19%. 
*4   Bei jährlicher Rechnungsstellung.

Der Bruttopreis entspricht dem Nettopreis (inklusive Energiesteuer) 
zuzüglich der Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlich vorgeschrie-
benen Höhe. Der Bruttopreis ist auf zwei Nachkommastellen gerun-
det.

6. Annahme, Laufzeit, Kündigung
Gewünschter Lieferbeginn:  
  Nächstmöglicher Zeitpunkt                zum    
Das Vertragsverhältnis kommt zustande, sobald der Auftrag des 
Kunden durch den Lieferanten im Sinne der Ziffer 1 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen durch Übersendung der Vertragsbestätigung 
angenommen ist. Mit der Annahme teilt der Lieferant dem Kunden 
den Lieferbeginn gemäß Ziffer 1.2. der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen mit.  
Der Vertrag endet am 31.12., 24:00 Uhr des Lieferjahres, in dem er 
abgeschlossen wurde. Er verlängert sich um jeweils ein Jahr, sofern 
er nicht von einer Partei mit einer Frist von drei Monaten vor Ablauf 
gekündigt wird. Besondere Kündigungsrechte (nach Gesetz oder 
den beigefügten AGB) bleiben unberührt. Die Kündigung bedarf der 
Textform (z.B. Brief/Fax/E-Mail).
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Gaslieferauftrag G-Online
■  Nutzung des Online-Portals     oder    ■ Rechnung per Post

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich dar-
aus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berech-
net.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung 
von Gas während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wi-
derrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

11. Datenschutz
Die beiliegende Anlage „Datenschutz - Kundeninformation zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten“ ist Teil dieses Vertra-
ges nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).

12. Zahlungsweise
Ich ermächtige die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wei-
se ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadtwerke Bad Vilbel 
GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Bitte auch ausfüllen und unterschreiben, wenn für einen anderen Vertrag schon ein 
SEPA-Lastschriftmandat besteht. Sie können innerhalb von acht Wochen seit dem 
Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Hierfür gelten die 
mit Ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname, Name der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Name der Bank

IBAN

BIC

Datum                        Unterschrift Kontoinhaber/in
Ihre Mandatsreferenz teilen wir Ihnen separat mit. 

13. Auftragserteilung
Der Kunde erteilt dem Lieferanten mit seiner Unterschrift den Auf-
trag, seinen gesamten Bedarf an Erdgas an die obige Lieferstelle zu 
liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Der Vertrag 
kommt mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande. Mit 
meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt der beigefügten „Allge-
meinen Geschäftsbedingungen“ sowie der Ergänzenden Bedingun-
gen in der jeweils gültigen Fassung.

Ort, Datum

Kunde

7. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
sowie der Ergänzenden Bedingungen 
Ergänzend finden die beigefügten Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sowie die Ergänzenden Bedingungen in der je-
weils gültigen Fassung Anwendung. Dieser Vertragstext und die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Ergänzenden Bedin-
gungen können zusätzlich bei der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH ein-
gesehen oder unter der Tel.-Nr. 06101-528-01 angefordert bzw. im 
Internet unter  www.sw-bv.de  abgerufen und in wiedergabefähiger 
Form gespeichert werden.

8. Vollmacht
Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Hand-
lungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im 
Zusammenhang mit dem Wechsel des Gasversorgers erforderlich 
werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Liefervertrages sowie 
der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden da-
durch keine Kosten entstehen. Zudem bevollmächtigt der Kunde den 
Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über 
die Durchführung des Messstellenbetriebs und / oder der Messung. 
Soweit und solange für den Kunden ein Dritter nach § 21 b Abs. 2 
EnWG für Messstellenbetrieb oder Messdienstleistung zuständig ist, 
bevollmächtigt der Kunde den Lieferanten auch zur Abfrage seiner 
Messwerte bei diesem Dritten. 

9. Besondere Regelungen für „Online“-Verträge
Der Kunde ist damit einverstanden, dass er alle wesentlichen Ver-
tragsinformationen über die von ihm angegebene E-Mail-Adresse er-
hält. Dies sind insbesondere Mitteilungen über den Vertragsbeginn, 
die Jahresverbrauchsabrechnung (auch für Abfall- und Abwasser-
gebührenbescheide sowie andere Energiearten), die Mitteilung des 
Abschlagsplanes, Preisänderungen und Vertragsänderungen. Der 
Kunde ist verpflichtet, über die gesamte Vertragslaufzeit der Stadt-
werke Bad Vilbel GmbH eine gültige E-Mail-Adresse zur Verfügung 
zur stellen und bei der Konfiguration von Datenschutzprogrammen 
(Spamfilter, Firewall etc.) darauf zu achten, dass der Zugang von E-
Mails der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH gewährleistet ist.
Der Kunde wird von der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH per 
E-Mail benachrichtigt, wenn Rechnungsdaten von ihm abgerufen 
werden können. Nicht abgerufene Rechnungen gelten mit dem 
dritten Werktag nach Mitteilung als zugegangen. Stehen die tech-
nischen Möglichkeiten zum Abrufen der Rechnungen seitens der 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH nicht zur Verfügung, wird der Kunde 
die Rechnung per Post erhalten.
Einmal jährlich erhält der Kunde per E-Mail die Aufforderung, seinen 
Zählerstand abzulesen und diesen der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
über die in der E-Mail angegebene Homepage oder Mailanschrift 
mitzuteilen.
Soweit der Kunde zusätzliche Leistungen wünscht, die nicht im 
elektronischen Datenausgleich möglich sind oder diese Leistungen 
aufgrund einer fehlerhaften E-Mail-Adresse notwendig sind (insbe-
sondere die Versendung von Rechnungen und Vertragsmitteilungen 
in Papierform), berechnet die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH diese 
Leistungen gemäß den „Ergänzende Bedingungen der GVV“. Diese 
sind jederzeit auf der Homepage der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
(www.sw-bv.de) einsehbar.

10. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist be-
trägt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke 
Bad Vilbel GmbH, Theodor-Heuss-Str. 51, 61118 Bad Vilbel, per 
E-Mail an: Abrechnung@sw-bv.de oder per Fax an: (06101/528-
111) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das 
auf der letzten Seite dieser AGB beigefügte Muster-Widerrufs-
formular  verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
für die Lieferung von Erdgas für den Eigenverbrauch im Haushalt    (Stand 01.11.2015)

Seite 3 von 6

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist 

freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter 

Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche 
Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen 
Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.

1.3. Der Kunde versichert, dass Lieferverhältnisse zu anderen Lieferanten für 
die im Vertrag benannte Abnahmestelle nicht bestehen bzw. zu dem mit 
dem Lieferanten vereinbarten Termin kündbar sind.

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leis-
tungspflicht

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Erdgas an 
seine vertraglich benannte Entnahmestelle (siehe Ziffer 2 des Auftrages). 
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die (ggf. jeweilige) Mess-
stelle bezogenen Anschlusses. Messstelle ist der Ort, an dem der Gasfluss 
messtechnisch erfasst wird. 

2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung 
ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht 
befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetrei-
ber vgl. Ziffer 9. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf 
eigene Initiative unterbrochen hat. Das gleiche gilt, wenn der Lieferant an 
der Lieferung und/oder dem Bezug von Erdgas aufgrund höherer Gewalt 
oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht möglich 
ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige 
Preisberechnung

3.1. Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrichtungen des zu-
ständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrich-
tungen wird vom Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, 
Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten kostenlos vom Kunden 
durchgeführt. Der Lieferant wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbsta-
blesung auffordern. Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, 
wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht 
abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so können der Lieferant 
und/oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die tat-
sächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden, dies gilt auch 
dann, wenn der Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht 
oder verspätet vornimmt.

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis 
versehenen Beauftragten des Lieferanten, des Messstellenbetreibers 
oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen 
Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemes-
sungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich 
ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch 
Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine 
Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist 
anzubieten. 

 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugäng-
lich sind. Wenn der Kunde den Zutritt verweigert oder behindert, ist er dem 
Lieferanten zum Ersatz der dadurch entstandenen Kosten verpflichtet. Bei 
einer pauschalen Berechnung der Kosten ist dem Kunden der Nachweis 
gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als 
die Höhe der Pauschale.

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. 
Der Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des voraussichtlichen 
Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der 
Abrechnung der vorangegangenen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung 
des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden. Macht der Kun-
de glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 3 EnWG bleiben 
unberührt.

3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, 
der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Liefer-
verhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der 
tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszah-
lungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszah-
lungen von der Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zuviel 
oder zuwenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet 
oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Rechte des Kunden 
nach § 40 Abs. 3 EnWG bleiben unberührt. Wünscht der Kunde nach § 
40 Abs. 3 Satz 2 EnWG eine monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche 
Abrechnung, so ist eine gesonderte vertragliche Vereinbarung mit der Stadt-
werke Bad Vilbel GmbH zu treffen. Vertragsmuster erhält der Kunde auf 
Anfrage oder im Internet unter www.sw-bv.de. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der 
Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu 
veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur 
Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten 
werden. 

3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung 
auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ansprüche nach dieser Ziffer sind 
auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum be-
schränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größe-
ren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf den 
Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei Jahre beschränkt.

3.7. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, 
so erfolgt die Anpassung des Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise 
werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst werden.

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrech-
nung

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rech-
nung, Abschläge zu dem vom Lieferanten festgelegten Zeitpunkt fällig und 
ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag 
zu zahlen. 

4.2 Neben der Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftenmandat kann der Kun-
de seinen Zahlungsverpflichtungen durch fristgerechte Überweisung nach-
kommen. 

4.3 Lieferant und Kunde sind sich einig, dass die Vorabkündigung („Pre-
Notification“) über einen Einzug mittels des vom Kunden erteilten SEPA-
Lastschriftenmandates spätestens einen Tag vor dem Einzug beim Kunden 
einzugehen hat.

4.4 Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, werden sämtliche offenen 
Rechnungen sofort fällig. Zahlungsverzug berechtigt den Lieferanten für 
seine Dauer zur Zurückhaltung aller Leistungen. Bei Zahlungsverzug des 
Kunden können die gesetzlichen Verzugszinsen (§ 288 BGB) berechnet 
werden. Der Lieferant kann, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstan-
denen Kosten konkret oder pauschal berechnen. Die entsprechenden Kos-
ten können den Ergänzenden Bedingungen entnommen werden. Bei einer 
pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Pauschale.

 Im Fall einer Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftenmandat stellt der 
Kunde sicher, dass die für einen problemlosen Lastschrifteinzug notwen-
dige Deckung auf dem angegebenen Konto vorhanden ist. Bei einer Rück-
lastschrift (Rückgabe der SEPA-Lastschrift) ist der Lieferant berechtigt, für 
die Bearbeitung jeder Rücklastschrift bzw. jeder Bareinzahlung/Überwei-
sung zur teilweisen Deckung des ihm hierdurch entstehenden Mehrauf-
wandes vorbehaltlich weitergehender Schadensersatzansprüche Aufwen-
dungsersatz laut den Ergänzenden Bedingungen zu verlangen. Bei einer 
pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, solche 
Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Pauschale.

4.5 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder 
zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines of-
fensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der in einer Rechnung angege-
bene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der 
vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der 
Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch 
die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung 
festgestellt ist. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben unberührt.

4.6. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung
5.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Gasverbrauch des Kunden in ange-

messener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt (frühestens jedoch zu Beginn der Lieferung). Die Höhe der Vo-
rauszahlung des Kunden beträgt die für einen Zeitraum von zwei Liefermo-
naten zu leistenden Zahlungen und ergibt sich aus dem durchschnittlichen 
Verbrauch für zwei Liefermonate des vorhergehenden Abrechnungszeit-
raums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. - sollte kein vorhergehender 
Abrechnungszeitraum bestehen - aus dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom 
Kunden nach diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt 
eine solche Verrechnung und liegen die Voraussetzungen für eine Voraus-
zahlung weiterhin vor, ist der Kunde verpflichtet, den verrechneten Betrag 
unverzüglich nach der Verrechnung als erneute Vorauszahlung nachzu-
entrichten. 

5.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein 
Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und be-
treiben. Sofern der Kunde entgegen Ziffer 5.1. keine Vorauszahlung leistet, 
gelten Ziffer 8.2., 8.3.

5.3. Der Lieferant ist im Falle der Nichtleistung der Vorauszahlung über seine 
Rechte aus Ziffer 8.2. und 8.3. hinaus berechtigt, Sicherheitsleistung in an-
gemessener Höhe zu verlangen. 
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6. Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige hoheit-
lich auferlegte Belastungen

6.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis und dem jeweils gültigen 
Arbeitspreis zusammen. Er beinhaltet die Kosten für Energiebeschaffung 
und Vertrieb (inkl. SLP-Bilanzierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des 
Virtuellen Handelspunktes, Konvertierungsentgelt sowie Konvertierungs-
umlage), die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung- soweit diese 
Kosten dem Lieferanten in Rechnung gestellt werden – sowie die Kosten für 
die Abrechnung, das an die Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt sowie 
die Konzessionsvergaben.

6.2. Die Preise nach Ziffer 6.1. sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Erdgassteuer 
(derzeit: 0,55 ct/ kWh) sowie - auf diese Nettopreise und die Erdgassteuer - 
Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich 
diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend.

6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss 
mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus 
entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, 
soweit die Mehrkosten nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits 
bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzli-
che Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf 
die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen 
Regelung (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen Vertrags-
verhältnis zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe 
korrespondierende Kostenentlastungen - z. B. der Wegfall einer anderen 
Steuer - sind anzurechnen. Eine Weitergabe kann mit Wirksamwerden der 
betreffenden Regelung erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung spä-
testens mit der Rechnungsstellung informiert. 

6.4. Ziffer 6.3. gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziffer 6.3. wei-
tergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer 
Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe verpflichtet.

6.5. Ziffer 6.3. und Ziffer 6.4. gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder 
die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, 
allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o. ä.) entfällt, soweit 
diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag 
geschuldeten Leistungen hat. 

6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 – mit Ausnahme der 
gesondert an den Kunden weitergegebenen Gas- und Umsatzsteuer sowie 
etwaiger zukünftiger Steuern, Abgaben und sonstiger hoheitlich auferleg-
ter Belastungen – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Er-
messen monatlich jeweils für den übernächsten Monat gemäß § 315 BGB 
anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für eine solche 
Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der genannten Kosten. 
Der Lieferant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Um-
fang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach 
Ziffer 6.1 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung seit Vertrags-
schluss bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen 
Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen 
sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige 
Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich 
auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu 
wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kos-
tensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie 
Kostenerhöhungen.  Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, 
die Ausübung des billigen Ermessens des Lieferanten gerichtlich über-
prüfen zu lassen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer sind nur zum 
Monatsersten  möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn der 
Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem 
geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt.

6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel. 
06101-528-500 oder im Internet unter www.sw-bv.de.

7. Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
7.1. Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf 

den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, MessZV, höchstrich-
terliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagentur). Das 
vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss durch unvor-
hersehbare Änderungen (z.B. durch Gesetzesänderungen, sofern deren 
konkreter Inhalt nicht bereits - etwa in der Phase zwischen dem Abschluss 
des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten - absehbar 
war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen Einfluss 
hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach Ver-
tragsschluss eine im Vertrag und / oder diesen Bedingungen entstandene 
Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Ver-
trages entstehen lassen (etwa wenn die Rechtsprechung eine Klausel für 
unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung oder Ergänzung zu be-
seitigen sind. In solchen Fällen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und 
diese Bedingungen - mit Ausnahme der Preise - insoweit anzupassen und 
/ oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnis-
ses von Leistung und Gegenleistung und / oder der Ausgleich entstandener 
Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsver-
hältnisses erforderlich macht (z.B. mangels gesetzlicher Überleitungsbe-
stimmungen).

7.2. Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach vorstehendem 
Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirk-
sam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs 

Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der 
Kunde mit der mitgeteilten Vertragsanpassung nicht einverstanden, hat er 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform 
zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung ge-
sondert hingewiesen.

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die An-

schlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht uner-
heblichem Maße schuldhaft Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Gasdiebstahl“). 

8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 100,00 
€ inklusive Mahn- und Inkassokosten und unter Berücksichtigung etwaiger 
Vorauszahlungen nach Ziffer 5.1. ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die 
Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen. 
Bei der Berechnung des Mindestbeitrages bleiben nicht titulierte Forderun-
gen außer Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder die aus 
einer streitigen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Dem Kunden 
wird die Unterbrechnung spätestens vier Wochen vorher angedroht und der 
Beginn der Unterbrechung spätestens drei Werktage vor der Unterbrechung 
angekündigt. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfäng-
lich nachkommt. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonder-
heiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich in 
Textform hinweisen.

8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung 
sind vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden dem Kunden nach tat-
sächlichem Aufwand oder pauschal nach der geltenden Preisregelung des 
jeweiligen Netzbetreibers (im Netzbetrieb der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, 
Preise laut Ergänzender Bedingungen der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH; 
www.sw-bv.de) in Rechnung gestellt.

8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekün-
digt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziffer 8.1. oder 8.2. wiederholt 
vorliegen und, im Fall des Zahlungsverzugs, dem Kunden die Kündigung 
zwei Wochen vorher angedroht wurde. 

8.5. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfah-
ren gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines wesent-
lichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde, Gründe für die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens gegen die andere Partei vorliegen oder die an-
dere Partei einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt, oder 
wenn Grund zur Annahme besteht, dass die andere Partei ihre Zahlungen 
einstellen wird.

8.6. Darüber hinaus ist der Lieferant berechtigt, diesen Vertrag bei Vorliegen ei-
ner negativen Auskunft der SCHUFA oder einer ähnlichen Auskunftei inbe-
sondere zu folgenden Punkten fristlos zu kündigen: Zwangsvollstreckung, 
erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, Insolven-
zverfahren, Restschuldbefreiung.

9. Haftung / Schadensanzeige
9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßig-

keiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber 
dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 NDAV). 

9.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung 
zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt 
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der 
Kunde dies wünscht. 

9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfül-
lungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausge-
schlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässig-
keit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermög-
licht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen 
darf (sog. Kardinalpflichten).

9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung 
auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als 
mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Be-
rücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte              
voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfa-
cher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs 
der wesentlichen Vertragspflichten sowie der Lebens-, Körper- oder Ge-
sundheitsschäden.

9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
10. Umzug / Rechtsnachfolge / Übertragung des Vertrags
10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich nach 

seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift, Kunden- und Zählernum-
mer und Zählerstand am Auszugsdatum in Textform anzuzeigen.

10.2. Der Lieferant wird den Kunden - sofern kein Fall nach Ziffer 10.3. vorliegt 
- an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbe-
liefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der 
Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.
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10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom 
Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des 
bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. 

10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1. aus Gründen, die 
dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs 
auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen 
an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lieferant gegenüber dem 
örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die er von keinem anderen 
Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen dieses 
Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Ab-
meldung der bisherigen Entnahmestelle bleibt unberührt.

10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als 
Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirk-
sam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn der 
Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung 
über die Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf 
diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.

10.6. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich um eine Über-
tragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im Rahmen einer rechtli-
chen Entflechtung des Lieferanten nach § 7 EnWG handelt. 

11. Vertragsstrafe
11.1. Verbraucht der Kunde Erdgas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-

bringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, 
so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist 
für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate 
auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Ver-
brauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden gelten-
den Vertragspreis zu berechnen.

11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich 
oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erfor-
derlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache 
des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem 
für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf 
längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.

11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungs-
pflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender 
Anwendung der Ziffer 11.1. und 11.2. für einen geschätzten Zeitraum, der 
längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.

12. Datenschutz / Widerspruchsrecht gegen Werbung
12.1. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden beachtet.
12.2. Der Kunde kann jederzeit der Nutzung oder Übermittlung seiner Daten für 

Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung gegenüber 
dem Lieferanten widersprechen.

13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwech-
sel

13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtli-
chen Netzbetreiber erhältlich.

13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel 
ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten für ihn maßgeblichen 
Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der 
Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht 
ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.

14. Streitbeilegungsverfahren
14.1. Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienst-

leister (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern 
im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss 
oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit 
Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a 
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen 

zu beantworten. Verbraucherbeschwerden, die den Vertragsabschluss oder 
die Qualität der Leistungen des Lieferanten betreffen, sind zu richten an: 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Tel. 06101-528-01, E-Mail: Abrechnung@sw-
bv.de. 

14.2. Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG anzu-
rufen. Ein solcher Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Ver-
braucherbeschwerde nicht spätestens nach vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte an-
zurufen oder ein anderes Verfahren nach dem EnWG zu beantragen, bleibt 
unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.

14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle 
Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, E-Mail: info@schlich-
tungsstelle-energie.de; Tel. 030-2757240-0. Allgemeine Informationen zu 
Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bun-
desnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 
Bonn, Tel. 030/22480-500 oder 01805-101000 (Mo. - Fr. 9.00 - 15.00 Uhr), 
Telefax 030/22480-323, E-Mail: Verbraucherservice-energie@bnetza.de.

15. Wirtschaftsauskunfteien-Klausel
15.1. Der Kunde willigt ein, dass der Lieferant Daten über die Beantragung, die 

Aufnahme und die Beendigung des Gasliefervertrages an die nachfolgend 
genannte(n) Wirtschaftsauskunftei(en) übermittelt und Auskünfte über ihn 
von der/den Wirtschaftsauskunftei(en) erhält. Unabhängig davon wird der 
Lieferant den/der Wirtschaftsauskunftei(en) auch Daten nicht vertragsge-
mäßer Abwicklung (z.B. Kündigung wegen Zahlungsverzugs, beantragter 
Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvollstreckungs-
maßnahmen) dieses Vertrages melden. Diese Meldungen dürfen nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berech-
tigter Interessen des Lieferanten, eines Vertragspartners der Auskunftei(en) 
oder der Allgemeinheit erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange 
des Kunden nicht beeinträchtigt werden. 

15.2. Die Wirtschaftsauskunftei(en) speichert/speichern die Daten, um den ihr an-
geschlossenen Unternehmen Informationen zur Beurteilung der Kreditwür-
digkeit von Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig 
Forderungen einziehen und der/den Wirtschaftsauskunftei(en) vertraglich 
angeschlossen sind, können zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adres-
sen übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunftei(en) stellt/stellen die Da-
ten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes 
Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die übermittelten 
Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. Die 
Adresse(n) der Wirtschaftsauskunftei(en) lautet/lauten:

 Verband der Vereine Creditreform e.V.
 Hellerbergstraße 12, 41460 Neuss.
16. Gerichtsstand
 Der Gerichtsstand für Kaufleute i.S. des Handelsgesetzbuches, juristische 

Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermö-
gen ist Frankfurt am Main. Das gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allge-
meinen Gerichtsstand im Inland hat.

17. Schlussbestimmungen
17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen 

nicht.
17.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.
18. Energiesteuer-Hinweis
 Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender Hin-

weis der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: „Steuerbegünstigtes 
Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, 
eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Ener-
giesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als 
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden 
Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“
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5.3. Die Wirtschaftsauskunfteien speichern die Daten, um den ihr angeschlossenen Unternehmen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von  Kunden geben zu können. An Unternehmen, die gewerbsmäßig Forderungen einziehen und den Wirtschaftsauskunfteien vertraglich ange-
schlossen sind, können zum Zwecke der Schuldnerermittlung Adressen übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunfteien stellen die Daten ihren 
Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten 
werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. 

5.4. Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung und Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung 
gegenüber dem Lieferanten widersprechen. 

6. Widerrufsbelehrung (gilt nur für Privatkunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind)  
 Widerrufsrecht
 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage 

ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 
 Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Theodor-Heuss-Straße 51, 61118 Bad Vilbel, Telefon: 06101-

528-500, Telefax: 06101-528-3500, E-Mail: vertrieb@sw-bv.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Tele-
fax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 Folgen des Widerrufs
 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten 

(mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall wer-
den Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

 Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns 
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-
sichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

7. Rechtsnachfolge
 Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag als Gesamtheit auf einen Rechtsnachfolger zu über-

tragen. Nehmen die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH eine Übertragung auf einen anderen Rechtsnachfolger als ein nach § 15 Aktiengesetz verbunde-
nes Unternehmen vor, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit Wirkung zum Übertragungszeitpunkt zu kündigen, der dem Kunden vorab rechtzei-
tig in Textform mitgeteilt wird. 

8. Verschiedenes
8.1. Soweit in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, gelten für die Lieferung der elektrischen Energie im Übrigen die Verordnung über Allgemeine 

Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrund-
versorgungsverordnung - StromGVV -) und die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Bad Vilbel GmbH zur StromGVV, beide in ihrer jeweils 
geltenden Fassung. 

8.2. Sollten sich die diesem Vertrag zugrundeliegenden Regelwerke, einschlägigen Rechtsvorschriften (z.B. das EnWG sowie die hierzu ergangenen 
einschlägigen Verordnungen), einschlägige Rechtsprechung und/oder behördliche Praxis (insbesondere Festlegungen der Bundesnetzagentur 
oder der zuständigen Regulierungsbehörde) nach Vertragsabschluss ändern, ist die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH berechtigt, den Vertrag und 
diese Vertragsbedingungen zum 1. eines Monats anzupassen, soweit die Anpassung dem Kunden zumutbar ist. Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH 
wird dem Kunden eine solche Anpassung sechs Wochen vor deren Inkrafttreten brieflich mitteilen. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zum Inkrafttreten der Änderungen zu kündigen. Die Kündigung bedarf der Textform. Die Stadtwerke Bad 
Vilbel GmbH soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang in Textform bestätigen. Macht der Kunde von dem Kündigungsrecht kei-
nen Gebrauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Auf sein Kündigungsrecht sowie die vorgenannte Folge wird der Kunde in der Mitteilung hinge-
wiesen. Ziffern 2.2., 2.3. und 2.5. bleiben unberührt. 

8.3. Die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH ist als Lieferant bei einer Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit in der Elektrizitätsversorgung von der Leistungs-
pflicht befreit, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt. Ansprüche wegen solcher Ver-
sorgungsstörungen können gegen den jeweiligen Netzbetreiber geltend gemacht werden. 

8.4. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon 
unberührt. 

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück. 
Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Theodor-Heuss-Straße 51, 61118 Bad Vilbel, Telefax: 06101-528-3500, E-Mail: vertrieb@sw-bv.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns am   (bitte Datum einfügen) erteilten Auftrag über die Versorgung mit Strom. 

      Herr  Frau  Eheleute   

_______________________________________________________________________________________ 
Name Vorname Telefonnummer E-Mail-Adresse 

_______________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer     Postleitzahl, Ort 

______________________________________________________________ 
Datum                            Unterschrift des Auftraggebers 
X 
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Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) entfaltet ab dem 25.05.2018 
auch in Deutschland unmittelbare Rechtswirkungen. Als Ihr Vertragspartner sind 
wir daher verpflichtet, Sie aus diesem Anlass über die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift, Energieverbrauch) zu informieren.
Bitte beachten Sie, dass sich an dem/n bestehenden Vertragsverhältnis/Verträgen 
und an der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns nichts ändert. Wie bisher verwen-
den wir Ihre Daten, um bspw. die Energiebelieferung bzw. sonstigen Dienstleistun-
gen zuverlässig durchzuführen und abzurechnen. Alle Zwecke der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten sind nachfolgend unter 2. dargestellt. 
1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verant-

wortlich und an wen kann ich mich bei Fragen wenden?
Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (z. 
B. DS-GVO) für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist: Stadtwerke 
Bad Vilbel GmbH, Theodor-Heuss-Straße 51, 61118 Bad Vilbel, www.sw-bv.de, 
Telefon: 06101/528-01. 
Unser Datenschutzbeauftragter steht Ihnen für Fragen zur Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten unter Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Datenschutzbeauf-
tragter, Theodor-Heuss-Straße 51, datenschutz@sw-bv.de, Telefon: 06101/528-
01, Fax: 06101/528-111, gerne zur Verfügung. 
2. Welche Arten von personenbezogenen Daten werden von mir verarbei-

tet? Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die 
Verarbeitung?

Wir verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten:
- Kontaktdaten (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer),
- Daten zur Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, Identifikations-
  nummer der Marktlokation nach den Vorgaben der Bundesnetz-
  agentur zur Identifikation einer Verbrauchs- bzw. Einspeisestelle),
- Verbrauchsdaten,
- Angaben zum Belieferungszeitraum,
- Abrechnungsdaten (z. B. Bankverbindungsdaten),
- Daten zum Zahlungsverhalten
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden zu den folgenden Zwe-
cken auf folgender Rechtsgrundlage verarbeitet:
Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Energieliefervertrages (und Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage) auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. 
b) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG).
Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher 
Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 
bzw. bei Telefonwerbung auf Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 
a) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen 
nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten 
erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, über-
wiegen. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung können Sie jederzeit gemäß Art. 7 
Abs. 3 DS-GVO widerrufen.
Im Einzelfall Bewertung Ihrer Kreditwürdigkeit sowie Mitteilung von Anhaltspunk-
ten zur Ermittlung Ihrer Kreditwürdigkeit durch die Auskunftei Creditsafe Deutsch-
land GmbH, Schreiberhauer Straße 30, 10317 Berlin auf Grundlage von Art. 6 
Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
von uns oder Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen.
Wir behalten uns vor, anstelle der genannten Wirtschaftsauskunftei auch eine an-
dere Wirtschaftsauskunftei einzusetzen. In diesem Fall werden wir darauf achten, 
dass diese mindestens die gleiche Gewähr für die Einhaltung des Datenschutzes 
bietet wie die zuvor eingesetzte.  
3.	 Erfolgt	eine	Offenlegung	meiner	personenbezogenen	Daten	gegenüber	

anderen Empfängern?
Eine Offenlegung bzw. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt 
ausschließlich im Rahmen der unter 2. genannten Zwecke gegenüber folgen-
den Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: Auskunfteien, Druck- oder 
IT-Dienstleister, Netzbetreiber, ggf. vorgelagerte Netzbetreiber, Energielieferan-
ten, Messstellenbetreiber/-dienstleister, Abrechnungsdienstleister, Dienstleister 
im Versorgungsnetzbau oder andere Berechtigte (z. B. Behörden und Gerichte, 
Grundbuch-/Liegenschaftsämter), ausschließlich, soweit hierzu eine gesetzliche 
Verpflichtung oder Berechtigung besteht. 
4. Erfolgt eine Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an oder in 

Drittländer?
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an 
internationale Organisationen erfolgt nicht.
5. Für welche Dauer werden meine personenbezogenen Daten gespei-

chert?
Personenbezogene Daten werden zu den unter 2. genannten Zwecken solange 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwe-
cke der Direktwerbung und der Marktforschung werden Ihre personenbezogenen 
Daten so lange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse unseres 
Unternehmens an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen 

Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das 
Vertragsende hinaus.
6. Welche Rechte habe ich in Bezug auf die Verarbeitung meiner personen-

bezogenen Daten?
Sie haben uns gegenüber insbesondere folgende Rechte hinsichtlich der Sie be-
treffenden personenbezogenen Daten:
Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 
DS-GVO),
Recht auf Berichtigung, wenn die Sie betreffenden gespeicherten Daten fehlerhaft, 
veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO),
Recht auf Löschung, wenn die Speicherung unzulässig ist, der Zweck der Ver-
arbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder Sie 
eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten 
widerrufen haben (Art. 17 DS-GVO),
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 Abs. 1 lit. a) 
bis d) DS-GVO 
Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten, Sie betreffenden personen-
bezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO),
Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmä-
ßigkeit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt 
(Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).

Widerspruchsrecht
Sie können uns gegenüber jederzeit der Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung 
ohne Angabe von Gründen widersprechen. Wir werden die personenbezo-
genen Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwe-
cke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten 
löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise 
zur Erfüllung des Energieliefervertrages) erforderlich ist.
Auch anderen Verarbeitungen, die wir auf ein berechtigtes Interesse i. S. 
d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO stützen, beispielsweise Übermittlungen von 
personenbezogenen Daten zum nicht vertragsgemäßen oder betrügerischen 
Verhalten des Kunden an Auskunfteien, können Sie uns gegenüber aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit unter 
Angabe dieser Gründe widersprechen. Wir werden die personenbezogenen 
Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich nicht mehr für 
die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, wir 
können zwingende Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Inter-
essen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch ist an die Stadtwerke Bad Vilbel GmbH, Datenschutz-
beauftragter, Theodor-Heuss-Straße 51, 61118 Bad Vilbel, per E-Mail an:             
datenschutz@sw-bv.de oder per Fax an: 06101/528-111 zu richten.

Für alle Fragen zu diesem Schreiben oder zur Einhaltung des Datenschutzes ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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